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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gugerbauer, Mag. Haupt, 

Dr. Partik-Pable haben am 2. März 1990 unter der Nr. 5075/J an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Miß

stände im Landeskrankenhaus Gugging gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 10: 

Einleitend ist zu bemerken, daß die vorliegende Anfrage Angele

genheiten der Heil- und Pflegeanstalten betrifft und diese 

gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG lediglich hinsichtlich der Grund

satzgesetzgebung in die Kompetenz des Bundes fallen, während 

die Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung ausschließlich 

in den Aufgabenbereich der Länder fallen. 

Die geschilderte Kompetenzrechtslage macht es dem Bund unmög

lich, Vollzugsdefizite in der Vollziehung durch die Länder aus-
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zugleichen, weil das Unterbleiben der gebotenen Vollzugshand
lungen auf Landesebene seitens des Bundes nicht verfolgt werden 
kann. 

Ungeachtet dieser Kompetenzverteilung, die mir mangels Zustän

digkeit eine konkrete Beantwortung der einzelnen Fragen nicht 

ermöglicht, bin ich jedoch bereits aus Anlaß der Medienbericht
erstattung über die behaupteten Vorkommnisse im LKH Gugging an 
den zuständigen Landesrat Dro BREZOVSKY mit dem Ersuchen heran
getreten, zu den erhobenen Vorwürfen eine genaue Stellungnahme 
zu erstatten. 

Festzuhalten ist jedenfalls, daß über allfällige Konsequenzen 

erst nach einer restlosen Aufklärung der Angelegenheit ent

schieden werden kann. Diese müßten jedoch der Kompetenzlage 

entsprechend im Bereich des Landes Niederösterreich gesetzt 
werden. 

Abgesehen von dieser Kompetenzverteilung stelle ich grundsätz

lich fest, daß ich mir mit dem Inkrafttreten des jüngst vom 

Nationalrat beschlossenen Unterbringungsgesetzes wesentliche 

Verbesserungen für die Stellung von Patienten in psychiatri

schen Krankenanstalten samt einer effizienten Kontrolle er
warte. Dies gilt vor allem auch im Hinblick auf die Errichtung 

eigener Patientenanwälte (§§ 13 ff Unterbringungsgesetz). 

Weiters ist zu bemerken, daß eine tatsächliche Umsetzung der im 
Bericht der Bundesregierung zur Entschließung des Nationalrates 

E 113 - NR/XVII.GP enthaltenen Maßnahmen in der Tat eine be

trächtliche Verbesserung der situation der spitalsversorgung in 

österreich bewirken würde. Dies gilt vor allem für die dringend 

empfohlenen Maßnahmen auf dem Personalsektor, wobei auch in 

diesem Zusammenhang festzuhalten ist, daß diese Maßnahmen über
wiegend auf Landes-" und Gemeindeebene gesetzt werden müßten. 
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